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Gericht 

Landesverwaltungsgericht Wien 

Entscheidungsdatum 

18.09.2014 

Geschäftszahl 

VGW-162/076/10430/2014 

Rechtssatz 

Zum Vorbringen der Beschwerdeführerin, wonach sie beim österreichischen Bundesverband für 
Psychotherapie organisiert und versichert sei und ihre Honorare über die Wiener Gesellschaft für 
psychotherapeutische Versorgung abrechne, ist festzuhalten, dass es für die Frage der Qualifikation als 
zur Ausübung des ärztlichen Berufes zugehörige Tätigkeiten unerheblich ist, wie die Leistungen 
verrechnet werden oder die Beschwerdeführerin organisiert ist (vgl. ähnlich in VwGH vom 18. Dezember 
2006, Zl. 2003/11/0292). 
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